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Newsletter 19 | Steinhoff International Holdings N.V. 

 

Verkauf von Mattress Firm / Abstimmungsprozedere für in Südafrika 

gehandelte Aktien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weitere Informationen in Sachen 

Steinhoff International Holdings N.V. (Steinhoff) zukommen lassen. Wie berichtet 

führt die Gesellschaft ein WHOA-Verfahren durch.  

 

Sämtliche Details zum Verfahren finden Sie weiterhin auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://www.steinhoffinternational.com/WHOA-restructuring-

plan.php.   

 

 

Verkauf Mattress Firm 

 

Bekanntlich hält Steinhoff einen Anteil von 50,1% an der Mattress Firm Group Inc. 

Mattress Firm hat am 09.05.2023 bekannt gegeben, dass die Tempur Sealy 

International Inc. alle ausgegebenen Aktien von Mattress Firm in einer Bar- und 

Aktientransaktion im Wert von ca. 4,0 Mrd. USD erwerben wird. In diesen 4 Mrd. 

USD sind jedoch bereits rund 900 Mio. Euro für die Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten der Mattress Firm enthalten, so dass der Kaufpreis für 100 % der 

Anteile der Mattress Firm bei rund 2,7 Mrd. Euro liegt.    

 

Der Kaufpreis wird in Form von Barmitteln in Höhe von 2,7 Mrd. USD sowie 

Ausgabe von 34,2 Mio. Aktien von Tempur Sealy (das entspricht einer Bewertung 

von 1,3 Mrd. USD basierend auf dem Schlusskurs der Tempur Sealy-Aktie am 

08.05.2023) an die Aktionäre von Mattress Firm erfolgen. Nach der Transaktion 

würde Steinhoff ca. 7,5 % des zusammengeschlossenen Unternehmens besitzen.  

 

Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erwartet, 

vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und der geltenden 

behördlichen Genehmigungen. Nach Erhalt der Barzahlung bei Abschluss wird das 

Bargeld zur vorzeitigen Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten verwendet.  

 

Steinhoff hat angemerkt, dass die Transaktion keine Auswirkungen auf die WHOA-

Bewertungsberichte und den Restrukturierungsplan habe. Dieser wird wie 

angekündigt fortgesetzt.   

 

Aus Sicht der SdK überraschen die Manöver von Steinhoff doch sehr. Bereits der 

Verkauf von Pepco und Pepkor Aktien kam überraschend, und dass man nun kurz 

vor der Abstimmung über einen Restrukturierungsplan die Plangrundlagen völlig 

verändert, indem man eine wesentliche Beteiligung verkauft, ist sehr ungewöhnlich. 

Dies ruft einerseits zahlreichreiche Fragen in Bezug auf die Bewertung der Mattress 

Firm hervor, als auch zahlreiche Fragen in Bezug auf das WHOA-Verfahren. So ist 
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fraglich, in wie weit die Gläubiger, deren Forderungen aus dem Verkauf bedient 

werden sollen, nun noch ein Stimmrecht haben bzw. in welcher Gruppe diese mit 

abstimmen dürfen. Ferner wurde im ursprünglichen Plan angenommen, dass der 

Verkauf von Mattress Firm 4 Jahre dauern würde. Nun rechnet man bereits in 2024 

mit dem Zufluss des Verkaufspreises. Der Kaufpreis liegt nahezu bei dem Wert, den 

die von Steinhoff beauftragten Gutachter von bfi ermittelt hatten, und somit auch 

deutlich entfernt vom oberen Ende des von bfi ermittelten möglichen Marktwerts 

des Eigenkapitals von rund 4,1 Mrd. Euro.  

 

 

Abstimmungsprozedere für in Südafrika gehandelte Aktien 

 

Im Newsletter 18 haben wir über das Abstimmungsprozedere für Aktien, die 

in Frankfurt gehandelt werden, berichtet. Die nachfolgenden Hinweise richten 

sich ausschließlich an Aktionäre, deren Aktien in Johannesburg, Südafrika, 

gehandelt werden! 

 

 

I. Abstimmung für in Johannesburg gelistete Aktien in eigenem Namen  

Senden Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformular sowie einen 

Identitätsnachweis (Kopie vom Personalausweis, Reisepass, Führerschein) 

innerhalb des Abstimmungszeitraums (11.05.2023, 0:01 Uhr, bis 24.05.2023, 23:59 

Uhr) per E-Mail an folgende Adresse: proxy@computershare.co.za  

 

 

II. Abstimmung für in Johannesburg gelistete Aktien in fremden Namen  

Sofern die in Johannesburg gelisteten Aktien nicht in eigenem Namen gehalten 

werden, muss wie folgt vorgegangen werden: Die Depotbank muss angewiesen 

werden, abzustimmen. Diese muss dann das ausgefüllte und unterzeichnete 

Abstimmungsformular sowie der entsprechenden Bevollmächtigung des 

Aktionärs/Beauftragung innerhalb des Abstimmungszeitraums (11.05.2023, 0:01 

Uhr, bis 24.05.2023, 23:59 Uhr) per E-Mail an folgende Adresse: 

proxy@computershare.co.za gesendet werden. 

 

Es wird seitens Steinhoff nicht erläutert, dass die Vollmacht bestimmten Regularien 

unterliegen muss. Es heißt nur „The CSDP, broker or nominee should submit the 

completed and signed Voting Form, together with the relevant/underlying power of 

attorney, to Computershare South Africa”. Wir gehen daher davon aus, dass die 

Vollmacht bzw. Weisung an die Depotbank, abzustimmen, formlos erfolgen kann.  

 

 

III. Registrierung der Stimmen bei der SdK 

In beiden Fällen gilt: Sobald Sie Ihre Stimme abgegeben haben, bitte wir Sie, Ihre 

Stimmen unter www.sdk.org/whoa-steinhoff zu registrieren. Damit können wir 

später nachverfolgen, ob alle Stimmen rechtmäßig gezählt wurden. Sollten Sie 

mehrere Stimmzettel hintereinander abgeben, summieren Sie diese bitte selbst und 
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melden Sie die Stimmen nur einmal bei uns an. Sie können sich mit einer 

Mailadresse nur einmal registrieren, und eine einmal abgegebene Stimme nicht 

mehr überschreiben. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 10.05.2023 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Aktien des Emittenten! 
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